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«Literarisches» 
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Erbrecht –  

«Spiel des  

Lebens» …  

 

Cattelan & Ferrari 

 

(«Zeit»-Magazin Nr. 32/2016 S. 12) 
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«Witwengeschichten» … Sommerlochlektüre … 
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Sommerlochlektüre … mit einigen 

Wahrheiten: Nicht, dass Paul schon 

tot wäre, aber dass der Tod nach wie 

vor überraschend ist, abgelehnt wird, 

die Verhältnisse nicht organisiert und 

kaum organisierbar sind. 

Für planungsfaule Klienten, die etwas  

Sarkasmus (noch) aushalten, eine 

stimulierende Lektüre … 
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Der Tod … und die Todesindustrie … und die 

analoge Perpetuierung der Industrie … 
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Nishi Otani Cemetery 
Okunoin ist das Mausoleum von Kobo Daishi (bzw. Kukai) auf dem Tempelberg in Koyosan; Daishi war 

Gründer des Shingon Buddhismus, der dort nicht gestorben ist, sondern in ewiger Meditation verharrt, und 

wo zahlreiche japanische Firmen ihre corporate memorials unterhalten – nicht weil die Firmen gestorben 

wären, sondern weil für die Angestellten «von der Wiege bis zur Bahre» gesorgt wird. Und auch der 

Verband japanischer Bestatter ehrt seine verstorbenen Mitglieder auf einer eigenen Gedenkstätte (der 

Vorstand des Vereins Successio hegt keine ähnlichen Pläne …). Nach dem Prinzip «alles bio» bzw. «analog ist das 

neue digital» deuten solche versteinerten Erinnerungsstätten auf urtümlich-transzendentale Todes-

Ablehnung – eine Verweigerungshaltung, die auch die Einstellung zum Erbrecht beeinflusst. 
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Nishi Otani Corporate Memorials 
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Bestatter                                                                                                Nissan 
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Bestattungsrecht 
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Dietmar Kurze / Desiree Goertz  

2. Auflage 2016, 312 Seiten, broschiert 

ISBN 978-3-95661-059-2  
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EU-ErbVo 

Dutta/Weber 
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München 2016, 718 S. In Leinen 

ISBN 978-3-406-64178-7  

 

Gewicht: 1328 g 

Gewicht: Mit einer zunehmenden Zahl von Todes-

fällen unter EU-ErbVo wird die Vertrautheit zu-

nehmen bzw die Praxis gewisse «Fahrrinnen» 

aufzeigen. Zum grundsätzlichen (politischen bzw 

«politisierten») «Ärger» über internationales 

Recht ist einfach anzumerken, dass die EU-

ErbVo regelt, was seinerzeit (1891) das NAG in 

den Art. 22-27 den Kantonen für die interkantona-

len Verhältnisse – und entgegen deren Souverä-

nität! – eingebrockt hatte … es sind einfach die 

Lebensverhältnisse seither etwas komplexer 

geworden …  
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Die Übergangszone vom «Literarischen» zum 

«Praktischen» 
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«Aus dem Nachlass …» 

25. August 2016 Prof. Dr. iur. Peter Breitschmid Seite 10 

Was Hinterlassenschaften für den 

Alltag bedeuten: Da fast nur 

ChefInnen anwesend sind etwas 

eigennützige nicht-erbrechtliche 

Lektüre, die es allerdings ohne das 

Sich-Kümmern um Hinterlassenes 

nicht gäbe … 
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Kafka bzw. Brod  

vor dem Obersten  

Gerichtshof Israels 
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Eine nach dem (damals in Israel 

geltenden) osmanischen Recht der 

50er Jahre ungültige Schenkung hat 

letztlich die Manuskripte Kafkas 

privatem Besitz entwunden und der 

hebräischen Nationalbibliothek zu-

gewiesen.  

Der Nachlass Brod ist im übrigen ein 

weiteres, prominentes Beispiel unzu-

länglicher Nachlassplanung juristisch 

Ausgebildeter … dies als Warnung zu 

prise de conscience in eigener Sa-

che …; zu bedenken sodann der Kon-

flikt zwischen privaten und öffentli-

chen Interessen bei Personalia. 
 

(s NZZ 13.8.2016 S. 40, im Anhang) 
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Das (aktuelle/historische)  

Bild des Erblassers 
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Kohl c. Schwan betr. «Deutungshoheit» der poli-

tischen Biographie von Kohl: Sind die e-mails von 

Clinton oder die Tonbänder mit Äusserungen von 

Kohl der Öffentlichkeit gehörende historische 

Dokumente oder privat zu verwaltender (und zu 

deutender) «Schatz»: Die Abgrenzung zwischen 

Höchstpersönlichkeit und Öffentlichkeit bei zeit-

geschichtlich (einigermassen) relevanten Perso-

nen ist wohl noch nicht gelungen. 
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«Praktisches» 
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Erbrechtliche «PR-Litigation» 
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Ob Urteilsfähigkeit eines 

«Sonderlings» (Gurlitt), Fa-

milienverhältnisse/Netzwer-

ke eines Entertainers (Jür-

gens) oder das KMU eines 

Clowns (Dimitri): Es besteht 

die Tendenz, bei «öffent-

lichem Interesse» «vorpro-

zessual» oder «prozess-

begleitend» das «Interes-

se» der Öffentlichkeit zu 

befriedigen und damit ein 

scheinbar «unausweichli-

ches» Bild der «tatsächli-

chen» Verhältnisse zu ver-

ankern, in der Hoffnung, 

auch ein Gericht komme 

dereinst nicht darüber hin-

weg. 
 

(vgl NZZ 18.8.2016 S. 14) 
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Schiedshoffnungen 

OLG München (34. ZivilSenat, 25.4.2016 12/15), FamRZ 2016 1310 ff. mit 

(krit.) Anm. Schlosser, 1313 f. (im Anhang) 

Testamentarische Schiedsklausel bzgl Pflichtteilsansprüchen ist unzulässig; 

s. die krit. (= schiedsfreundliche) Anm. Schlosser zum genannten Urteil – 

auch wenn diese «technisch-prozessual» in hohem Masse plausibel ist, 

sträubt sich im ehemals obergerichtlichen Herz doch etwas dagegen, dass 

z.B. eine Enterbung vor einem (Schieds-)Gericht zu verhandeln ist, das nicht 

durch Zufall zuständig ist, sondern vom Erblasser als interessiertem 

«Beteiligten» «ausgesucht» werden konnte.  

Man wird sehen, in welche Richtung die Entwicklung geht; das wohl-

begründete Interesse an (zB international) koordinierter, fachlich qualifi-

zierter Beurteilung wäre wohl abzuwägen gegenüber einem «blossen Priva-

tisierungsinteresse», das sich allein als eine Art «forum running» im Blick 

auf ein dem eigenen Anliegen verständnisvolle(re)s Gericht darstellt. 
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Urteilsfähigkeit … 

«Hat der Patient den Arzt nicht von der Schweigepflicht nach seinem 

Tod entbunden, ist auf seinen mutmasslichen Willen abzustellen. Bei 

einem Streit zwischen Kindern um den Pflichtteil und die Anrechnung 

von Pflegeleistungen ist von einer mutmasslichen Entbindung von der 

Schweigepflicht auszugehen» (OLG Koblenz, 12W 538/15,  23.10.2015, FamRZ 

2016 1210 f., im Anhang, unter Hinweis auf BGH FamRZ 1984 994 = NJW 1984 2893) 

Positiv formuliert: Es besteht kein schützenswertes Interesse, ärztliche (Patien-

ten-)Geheimnisse zu schützen, wenn der Schutz unberechtigterweise prozessual 

relevante Informationen ins ewige Reicht der Dunkelheit verweisen würde; ggf 

sind prozessrechtliche Schutzmassnahmen (ZPO 156) zu treffen.  

Art. 601a VE bezieht sich nur auf die Geheimnisse Dritter, die Vermögenswerte verwalten. Es 

ist allerdings nicht einzusehen, weshalb ein bzgl «rechnerischer» Verteilung von Vermögens-

werten relevantes Geheimnis, das im Ergebnis nicht persönlichkeitsrechtliche, sondern aus-

schliesslich wirtschaftliche Interessen betrifft, anders zu behandeln ist: Stets hat die zu-

ständige Stelle (AK, Kantonsarzt etc) die entsprechenden Interessen (rechtsmittelfähig) abzu-

wägen. 
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«Berufsständisches» 

Tages-Anzeiger 24.8.2016 S. 22: 

In den grauen Herbst- und Winter-

monaten wird der «Geschäftsführer 

einer Firma, die sich auf die Unter-

stützung von Hinterbliebenen spe-

zialisiert» hat, «im Auftrag des 

Bestattungs- und Friedhofamtes in 

zwölf städtischen Altersheimen» 

missionieren …  

Punkt drei der «zehn Gebote zum 

Sterben»: «Du sollst einen Willens-

vollstrecker einsetzen» …  

Man braucht nicht 10-mal zu raten, 

wer WV sein wird … 
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